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(54) VERPACKUNGSBEUTEL SOWIE VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG

(57) Die Erfindung betrifft einen Verpackungsbeutel
mit einem aus einer Flachbahn (1) gebildeten Beutelkör-
per (2), der eine erste und eine zweite Frontwand (3, 4)
sowie in einem Bodenabschnitt einen durch Umfalten der
Frontwände und Verkleben gebildeten Standboden (6)

aufweist. Erfindungsgemäß ist die Flachbahn (1) auf ei-
ner Außenseite des Beutelkörpers (2) eine Lackbe-
schichtung aufweist, wobei die erste Frontwand (3) in
dem Bodenabschnitt des Beutelkörpers (2) einen Klebe-
bereich (13) aufweist, der frei von der Lackbeschichtung.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Verpa-
ckungsbeutel mit einem aus einer Flachbahn gebildeten
Beutelkörper, der eine erste und zweite Frontwand sowie
in einem Bodenabschnitt einen durch Umfalten der Front-
wände und Verkleben gebildeten Standboden aufweist.
[0002] Als Bodenabschnitt wird in diesem Zusammen-
hang der Bereich des Beutelkörpers bezeichnet, der in
einem befüllten Zustand einer im Wesentlichen waage-
rechten, quaderförmigen Fläche entspricht, über die der
Beutel aufgestellt werden kann. Der Bodenabschnitt ist
daher von außen kaum sichtbar bzw. wird nur sehr ein-
geschränkt von einem Verbraucher wahrgenommen.
[0003] Im Rahmen der Erfindung bezieht sich der Be-
griff einer Flachbahn auf dünne, flächige Materialien oh-
ne Bezug auf ein bestimmtes Material. So kann die Flach-
bahn beispielsweise aus Kunststoff oder aber auch aus
Papier gebildet sein. Ferner sind auch Kombinationen
hieraus mit umfasst. So kann beispielsweise eine Flach-
bahn aus Papier eine oder mehrere Beschichtungen z.
B. Siegelbeschichtungen aufweisen. Bei Siegelbe-
schichtungen handelt es sich um Beschichtungen mit ei-
nem Siegellack oder einem Heißleim.
[0004] Derartige Verpackungsbeutel sind grundsätz-
lich aus dem Stand der Technik bekannt. So beschreibt
beispielsweise die EP 2 845 820 A1 einen Seitenfalten-
beutel aus einem Kunststoffgewebeverbund, wobei der
Seitenfaltenbeutel an einem Ende dadurch verschlossen
ist, dass ein Abschnitt der Frontwand sowie Seitenfalten-
abschnitte, die zwischen dem Abschnitt der Frontwand
und der Rückwand angeordnet sind, unter Bildung einer
Bodenfalte auf die Rückwand umgefaltet und mit dieser
verbunden sind.
[0005] Nach der Ausbildung des Standbodens ist der
Verpackungsbeutel an einem unteren Rand verschlos-
sen, wobei üblicherweise bereits vor der Umfaltung an
einer unteren Beutelkante die Frontwände miteinander
bzw. mit Abschnitten der Seitenfalten versiegelt werden.
Über den oberen Rand des Verpackungsbeutels kann
dann eine Befüllung erfolgen. Nach der Befüllung wird
sodann der Verpackungsbeutel an dem oberen Rand
durch Heißsiegeln verschlossen. Alternativ kann anstelle
einer Heißsiegelung auch eine Verklebung erfolgen.
Dies kann dann erforderlich sein, wenn zumindest die
innenliegenden Schichten der Flachbahn nicht heißsie-
gelbar ausgebildet sind.
[0006] Für den Standboden wird eine Bodenfalte ge-
bildet, die von wesentlicher Bedeutung für die Stabilität
des Standbodens ist, damit der Verpackungsbeutel in
einem befüllten Zustand aufgestellt werden kann. Zu-
gleich ist es aber auch ein Bestreben, derartige Verpa-
ckungsbeutel möglichst optisch ansprechend und hoch-
wertig auszugestalten, sodass vermehrt Beschichtun-
gen zum Einsatz kommen, die das optische Erschei-
nungsbild beeinflussen oder aber auch die Flachbahn
nach außen hin schützen. Dies ist insbesondere dann
der Fall, wenn die Flachbahn eine Bedruckung aufweist.

Durch Einsatz eines sogenannten Schutzlackes kann die
Bedruckung eingeschlossen werden und ist hierdurch
durch vor äußeren Einflüssen besser geschützt. Insbe-
sondere bei einer Flachbahn aus Papier ist eine solche
Beschichtung von besonderem Vorteil. Darüber hinaus
kann bei einer Flachbahn aus Papier durch die Beschich-
tung auch ein gewisses Maß an Glanz erzeugt werden.
[0007] Derartige Beschichtungen führen allerdings
häufig dazu, dass die Verklebung der Bodenfalte nicht
ausreichend stabil ist und zu einer Auftrennung dersel-
ben führt. Dies ist insbesondere dann problematisch,
wenn als Beschichtung ein Mattlack verwendet wird, der
der Oberfläche der verwendeten Flachbahn eine Ober-
flächenstruktur verleiht, die sich besonders nachteilig auf
die Verbundfestigkeit der Klebenaht auswirkt.
[0008] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegenden
Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Verpackungs-
beutel anzugeben, der gegenüber bekannten Verpa-
ckungsbeuteln eine bessere und dauerhaftere Stabilität
des Standbodens aufweist, während der Verpackungs-
beutel sich zugleich durch ein optisch hochwertiges Er-
scheinungsbild auszeichnet.
[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Verpa-
ckungsbeutel gemäß Patentanspruch 1.
[0010] Demnach ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass die Flachbahn auf einer Außenseite des Beutelkör-
pers eine Lackbeschichtung aufweist, wobei die erste
Frontwand in den Bodenabschnitt des Beutelkörpers ei-
nen zur Bildung des Standbodens vorgesehenen Klebe-
bereich aufweist, der frei von der Lackbeschichtung ist.
In diesem Zusammenhang ist mit einer Außenseite des
Beutelkörpers eine Seite gemeint, die der äußeren Um-
gebung des Verpackungsbeutels zugewandt ist. Im Ge-
gensatz dazu betrifft eine Innenseite des Beutelkörpers
die Seite, die dem verpackten Gut zugewandt ist.
[0011] Erfindungsgemäß ist somit vorgesehen, dass
der Verpackungsbeutel nur dort eine Beschichtung auf-
weist, die zum einen maßgeblich für das gesamte opti-
sche Erscheinungsbild ist und zugleich nicht dafür vor-
gesehen ist, die Bodenfalte zu bilden. Eine solche Aus-
gestaltung setzt somit voraus, dass die Flachbahn be-
reits vor der Fertigung des eigentlichen Verpackungs-
beutels so ausgestaltet werden muss, dass die Bereiche,
die im Zuge der Herstellung des Verpackungsbeutels die
Bodenfalte bilden sollen, von der eigentlichen Beschich-
tung freigehalten werden. Hierdurch weisen diese Ab-
schnitte eine deutlich bessere Haftung gegenüber einer
Klebenaht auf. Ein Auftrennen der Bodenfalte ist somit
deutlich schwieriger und seltener möglich.
[0012] Zugleich wird der Standboden des Verpa-
ckungsbeutels von dem Benutzer nicht bzw. nur kaum
beachtet, sodass dieser Bereich für das optische Er-
scheinungsbild nur von untergeordneter Bedeutung ist.
Hierbei ist auch zu beachten, dass sich der Klebebereich
auf den Bereich der ersten Frontwand bezieht, der im
Zuge der Umfaltung auf sich selbst gelegt wird, sodass
die Bereiche ohne Lackbeschichtung nach dem Umfal-
ten und Verkleben von außen nicht mehr sichtbar sind.
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Im Gegensatz zur ersten Frontwand ist nämlich die zwei-
te Frontwand vollständig mit einer Lackbeschichtung ver-
sehen, wobei Bereiche der zweiten Frontwand den Kle-
bebereich nach dem Umfalten verdecken, sodass ent-
sprechend die lackfreien Bereiche nur dann für den An-
wender sichtbar wären, wenn die Klebenaht in der Bo-
denfalte aufgelöst würde.
[0013] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung wer-
den zur Ausbildung des Standbodens die Frontwände
derart umfaltet, dass Abschnitte des Klebebereiches der
ersten Frontwand aufeinander liegen. Somit erfolgt die
Verklebung nur auf der ersten Frontwand. Durch die Um-
faltung der Frontwände bildet sich ein unterer Rand aus,
der das untere Ende des Beutelkörpers darstellt und wel-
cher innerhalb des Klebebereiches angeordnet ist. Eine
solche Betrachtung bezieht sich auf einen unbefüllten
Zustand des Beutelkörpers, bei dem der Standboden
selbst nicht voll ausgebildet ist.
[0014] Ausgehend von einem solchen flachliegenden
Zustand des Beutelkörpers erstrecken sich gemäß einer
bevorzugten Weiterbildung des Verpackungsbeutels die
aufeinanderliegenden Abschnitte der ersten Frontwand
ausgehend von dem unteren Rand in vertikaler Richtung
bis in einem Abstand zu einer unteren Beutelkante, wobei
sich die untere Beutelkante auf die Schnittkante bezieht
bzw. welche das untere Ende des Beutelkörpers dar-
stellt, bevor die Frontwände zur Ausbildung des Stand-
bodens umfaltet wurden. Demnach liegen die beiden
Frontwände bis zur Beutelkante einander gegenüber,
wobei anschließend durch Ausbildung der Bodenfalte die
Beutelkante in vertikaler Richtung nach oben umfaltet
wird. Die vertikale Richtung bezieht sich in diesem Zu-
sammenhang auf die Beutelhöhe, wobei sich der Beu-
telkörper im flachliegenden Zustand zwischen einem
oberen und einem unteren Rand in vertikaler Richtung
erstreckt. Bevorzugt liegt der Abstand zwischen der un-
teren Beutelkante und dem Klebebereich zwischen 3 und
10
mm z.B. 5 mm.
[0015] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
zur Verklebung des Standbodens ein sich in Querrich-
tung des Beutelkörpers erstreckender Klebstoffstreifen
in dem Klebebereich auf der ersten Frontwand angeord-
net. Dies meint im Rahmen der Erfindung, dass sich der
Klebstoffstreifen in Form einer länglichen Struktur in dem
Klebebereich erstreckt. Bevorzugt wird der Kleb-
stoffstreifen raupenförmig aufgebracht. Dies bedeutet,
dass der Klebstoff entlang der Querrichtung unter einer
gleichzeitigen spiralförmigen Verwirbelung aufgetragen
wird. Hierbei ist darauf zu achten, dass im Falle eines
Schmelzklebstoffes keine derartige Aufheizung der
Flachbahn erfolgt, dass hierdurch etwaige Innenlagen
miteinander verschweißen. Vor diesem Hintergrund sind
die Menge des Materialauftrags und damit auch die Kle-
bekraft limitiert. Zugleich erfolgt auch eine schnelle Ab-
kühlung und Aushärtung.
[0016] Zur Verklebung des Standbodens bzw. der Bo-
denfalte ist ein Klebstoff vorgesehen, wobei es sich be-

vorzugt um einen Schmelzklebstoff handelt, der allge-
mein auch als Hotmelt bezeichnet wird. Hierbei handelt
es sich um Klebstoffe, die auf thermoplastischen Poly-
meren beruhen und die durch Einwirkung von Wärme in
einen schmelzflüssigen Zustand überführt werden kön-
nen. Sodann ist der Auftrag auf der ersten Frontwand
möglich. Nach Erstarren dieses Klebstoffes bildet dieser
eine adhesive Wirkung aus, sodass hierdurch die Ab-
schnitte der ersten Frontwand, die den Klebebereich bil-
den durch Umfalten aufeinandergelegt und durch Erstar-
ren des Schmelzklebstoffes miteinander verbunden wer-
den können. Selbstverständlich eignen sich aber auch
andere Arten von Klebstoffen für den erfindungsgemä-
ßen Verpackungsbeutel. Beispielsweise können auch lö-
sungsmittelbasierte oder wasserbasierte Klebstoffe ver-
wendet werden, wobei dann die adhesive Wirkung durch
Austrocknung des Klebstoffes bewirkt wird. Bevorzugt
kommt aber ein Schmelzklebstoff insbesondere auf Ba-
sis von Ethylen-Vinylacetat-Copolymer (EVA) zum Ein-
satz.
[0017] Wie bereits eingangs erwähnt, ist insbesondere
bei Lackbeschichtungen mit einem Mattlack aufgrund
der rauen Oberfläche die Haftproblematik von besonde-
rer Bedeutung. Allerdings lässt sich mithilfe von derarti-
gen Mattlacken ein besonders hochwertiges Erschei-
nungsbild bewirken. Gemäß einer bevorzugten Ausge-
staltung der Erfindung bewirkt die Lackbeschichtung aus
Mattlack, dass die Flachbahn in den Lackbeschichtun-
gen aufweisenden Bereichen einen Glanzgrad von we-
niger als 70 Glanzeinheiten (GU), bevorzugt weniger als
50 GU, aufweist, gemessen nach DIN 67530 bei einem
Lichteinfallswinkel von 60°. Diese Maßeinheit basiert auf
einem Referenzwert, der bei einem polierten, schwarzen
Glasstandard mit definierten Brechungsindex erreicht
wird. Der maximale Referenzwert ist mit 100 GU festge-
setzt. Der untere Referenzpunkt liegt bei 0 GU, was ei-
nem Messwert entspricht, der bei einer perfekt matten
Oberfläche erreicht wird. Zur Ermittlung des Glanzgra-
des wird die Intensität eines gerichteten reflektierten
Lichtstrahls in einem definierten Winkel um den Reflexi-
onswinkel gemessen und danach auf die Reflexionsei-
genschaften des schwarzen, polierten Glasstandards mit
festgelegter Brechzahl bezogen.
[0018] Da erfindungsgemäß der Mattlack nur in den
Bereichen außerhalb des Klebebereiches vorgesehen
ist, kann die Flachbahn in dem Klebebereich eine Ober-
fläche aufweisen, welche bevorzugt einen Glanzgrad
von mehr als 70 GU, bevorzugt mehr als 80 GU, beson-
ders bevorzugt mehr als 90 GU, gemessen nach DIN
67530 bei einem Lichteinfallswinkel von 60°, aufweist.
Der Glanzgrad richtet sich hierbei insbesondere nach Art
des verwendeten Materials, welches für die Flachbahn
oder bei einer mehrschichtigen Ausgestaltung für die an
die Lackbeschichtung angrenzende Schicht verwendet
wird.
[0019] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist die
Flachbahn mehrschichtig ausgebildet und weist eine an
die Lackbeschichtung angrenzende Schicht aus einem
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Material ausgewählt aus der Gruppe Polyethylen (PE),
Polyethylenterephthalat (PET), Polypropylen (PP), Poly-
lactid (PLA) und Papier auf. Gerade Polyethylentereph-
thalat und Polylactid weisen eine hohe Polarität auf und
sind somit allein aufgrund der chemischen Struktur gut
verklebbar. Die Folienschichten können darüber hinaus
aber auch monoaxial orientiert z.B. in Maschinenrichtung
oder auch biaxial orientiert sein. Orientierte Folien wei-
sen in der Regel eine sehr glatte Oberfläche auf. Dies
führt ebenfalls zu einer besonders guten Haftwirkung des
Klebstoffs.
[0020] Ausgehend von einer mehrschichtigen Ausge-
staltung der Erfindung ist die innenliegende Schicht bzw.
die die Innenseite des Beutelkörpers bildende Schicht
aus einem heißsiegelbaren Material z.B. Polyethylen ge-
bildet, sodass die einzelnen Frontwände oder gegebe-
nenfalls auch weitere Bestandteile des Beutelkörpers
miteinander durch Heißsiegeln verbunden werden kön-
nen. Insbesondere kann nach dem Befüllvorgang der
obere Rand durch Heißsiegeln verschlossen werden.
[0021] Grundsätzlich reicht es für die Erfindung aus,
wenn lediglich zwei Frontwände miteinander verbunden
werden, wobei aber für einen stabileren Stand und für
ein größeres Füllvolumen bevorzugt Seitenfalten vorge-
sehen sind, welche zwischen den Frontwänden ange-
ordnet sind und wobei Abschnitte der Seitenfalten im Bo-
denabschnitt zur Bildung des Standbodens umfaltet sind.
Die Seitenfalten erstrecken sich somit bevorzugt in den
Bodenbereich des Beutelkörpers hinein, sodass die
Frontwände in den Bodenbereich an den seitlichen En-
den über die Seitenfalten insbesondere durch Heißsie-
geln miteinander verbunden sind. Dies bedeutet gleich-
zeitig auch, dass diese im Bodenbereich liegenden Ab-
schnitte ebenfalls Teil der Bodenfalte werden, sodass
entsprechend mehr Folienmaterial in den seitlichen Ab-
schnitten der Seitenfalten vorgesehen ist. Aufgrund der
rückstellenden Wirkung des Materials ist es daher gera-
de bei einer Ausgestaltung in Form eines Seitenfalten-
beutels besonders wichtig, dass der Klebstoff eine aus-
reichende Haftwirkung aufweist. Hierbei ist auch zu be-
rücksichtigen, dass der Beutelinhalt z.B. Tierfutter die
Bodenfalte auseinander drückt, so dass die von der Bo-
denfalte aufzunehmenden Kräfte in einem ausreichen-
den Maße aufgenommen werden müssen.
[0022] Um die Haftwirkung des Klebstoffs zu erhöhen,
kann ergänzend beispielsweise auch eine Corona-Be-
handlung in dem Klebebereich vorgesehen sein. Unter
einer Corona-Behandlung versteht man ein elektroche-
misches Verfahren zur Oberflächenmodifikation von
Kunststoffen, wodurch die Polarität erhöht wird.
[0023] Bevorzugt ist der Klebebereich der ersten
Frontwand ferner zu seitlichen Rändern des Beutelkör-
pers beabstandet. Der Abstand beträgt bevorzugt zwi-
schen 10 und 20 mm, besonders bevorzugt zwischen 12
und 18 mm z.B. 15 mm.
[0024] Der Verpackungsbeutel kann darüber hinaus
mit im Beutelkörper angeordneten Wiederverschlüssen
ausgebildet sein, wobei diese Wiederverschlüsse dann

bevorzugt im oberen Bereich bzw. in einem Kopfbereich
des Beutelkörpers angeordnet sind. Diese Wiederver-
schlüsse sind dazu vorgesehen, dass der Beutelkörper
nach einem erstmaligen Öffnen erneut verschlossen
werden kann. Zum erstmaligen Öffnen kann darüber hi-
naus eine Perforation oder eine Schwächungslinie in der
Flachbahn vorgesehen sein, die ein Aufreißen des Beu-
telkörpers ermöglicht und wobei zugleich eine Schütte
ausgebildet wird, durch die das Material aus dem Beu-
telkörper entnommen werden kann. Entsprechend ist
dann der Wiederverschluss so ausgebildet, dass diese
Schütte, z.B. durch Zusammendrücken der beiden Front-
wände, verschlossen werden kann.
[0025] Der beschriebene Verpackungsbeutel kann
grundsätzlich zur Verpackung einer Vielzahl von Verpa-
ckungsgütern verwendet werden, wobei aber bevorzugt
stückige oder körnige Verpackungsgüter zum Einsatz
kommen. Hierbei kann es sich beispielsweise um Le-
bensmittel, Tierfutter oder auch Einstreu handeln.
[0026] Gegenstand der Erfindung ist ferner ein Verfah-
ren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Verpa-
ckungsbeutels gemäß Patentanspruch 12, wobei

- eine Flachbahn in Maschinenrichtung (MD) zuge-
führt wird, die zwei nebeneinander angeordnete, die
Frontwände bildende Bereiche aufweist und wobei
die Flachbahn auf einer ersten Seite mit einer Be-
schichtung versehen ist, wobei ein Klebebereich des
die erste Frontwand bildenden Bereiches frei von
einer Beschichtung ist,

- wobei aus der Flachbahn durch Falten und Heißsie-
geln ein Folienschlauch derart gebildet wird, dass
die Frontwände zumindest abschnittsweise aufein-
ander aufliegen,

- wobei einzelne Beutelkörper aus dem Folien-
schlauch abgetrennt werden,

- wobei ein Standboden durch Umfalten eines unteren
Randes derart gebildet wird, dass Abschnitte des
Klebebereiches der ersten Frontwand aufeinander
aufliegen und

- wobei die aufeinander liegenden Abschnitte mitein-
ander verklebt werden.

[0027] Bevorzugt ist vorgesehen, dass zur Verklebung
der aufeinanderliegenden Abschnitte ein Klebstoff, be-
vorzugt ein Schmelzklebstoff, auf der ersten Frontwand
in dem Klebebereich vor der Umfaltung aufgetragen wird.
Die Aufbringung des Klebstoffes erfolgt hierbei gemäß
einer bevorzugten Ausgestaltung streifenförmig, insbe-
sondere mit einer raupenförmigen Struktur.
[0028] Gemäß einer Weiterbildung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens werden durch Umfalten der Flach-
bahn zwischen den Frontwänden angeordnete Seiten-
falten gebildet, die die nebeneinander angeordneten, die
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Frontwände bildende Bereiche miteinander verbinden.
[0029] Grundsätzlich kann sich der Klebebereich bis
zu einer unteren Beutelkante erstrecken. Bevorzugt ist
jedoch vorgesehen, dass der Klebebereich nach dem
Abtrennen des Beutelkörpers zu einer unteren Beutel-
kante beabstandet ist, wobei der Abstand insbesondere
zwischen 3 und 10 mm, z.B. 5 mm, beträgt.
[0030] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
exemplarischen Ausführungsbeispiels näher erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Verpackungsbeu-
tel,

Fig. 2 bis 6 Verfahrensschritte zur Herstellung des
in Fig. 1 dargestellten Verpackungsbeutels.

[0031] Die Fig. 1 zeigt einen erfindungsgemäßen Ver-
packungsbeutel mit einem aus einer Flachbahn 1 gebil-
deten Beutelkörper 2, wobei der Beutelkörper 2 aus einer
ersten und zweiten Frontwand 3, 4 sowie dazwischen
angeordneten Seitenfalten 5a, 5b gebildet ist. Darüber
hinaus weist der Beutelkörper 2 in einem Bodenabschnitt
einen durch Umfalten und Verkleben der Frontwände 3,
4 gebildeten Standboden 6 auf, der entsprechend über
eine Bodenfalte 7 verfügt.
[0032] Darüber hinaus ist in einem am oberen Ende
angeordneten Kopfbereich eine Perforierung 8 vorgese-
hen, über die der Beutelkörper 2 durch Aufreißen der
Flachbahn 1 geöffnet werden kann. Für ein erneutes Ver-
schließen ist darüber hinaus ein Wiederverschluss 9 vor-
gesehen, der den Beutelkörper 2 durch Zusammendrü-
cken der Frontwände 3, 4 erneut verschließt.
[0033] Für die Erfindung ist die Ausgestaltung des
Standbodens 6 mit der Bodenfalte 7 ist von besonderer
Bedeutung. Die diesbezügliche Ausgestaltung und Aus-
bildung des Standbodens 6 lässt sich besonders deutlich
anhand der Herstellung des Verpackungsbeutels näher
erläutern.
[0034] Die Fig. 2 zeigt diesbezüglich die Flachbahn 1,
welche in Maschinenrichtung MD zugeführt wird. Die
Flachbahn 1 ist so ausgebildet, dass Bereiche 10, 11
vorgesehen sind, welche später die Frontwände 3, 4 bil-
den werden. Darüber hinaus sind Bereiche 12a, 12b vor-
gesehen, welche durch Umfalten der Flachbahn 1 die
Seitenfalten 5a, 5b bilden werden.
[0035] Die Flachbahn 1 ist mehrschichtig ausgebildet
und weist eine die Innenseite bildende Schicht aus Po-
lyethylen und einer die Außenseite bildenden Schicht aus
Polyethylenterephthalat auf. Um dem Verpackungsbeu-
tel nach der Herstellung ein optisch hochwertiges Er-
scheinungsbild verleihen zu können, weist die Flachbahn
1 auf der die Außenseite des Verpackungsbeutels bil-
denden Seite bzw. auf der Schicht aus PET eine Be-
schichtung aus einem Mattlack auf. Ein solcher Mattlack
hat jedoch den Nachteil, dass sie die Haftwirkung von
Klebstoff insbesondere von Schmelzklebstoff nachteilig
beeinflusst. Vor diesem Hintergrund ist in dem Bereich

10 der Flachbahn 1 ein Klebebereich 13 vorgesehen, der
frei von einer Beschichtung mit Mattlack ausgebildet ist.
Der Bereich 10 stellt in diesem Zusammenhang den Be-
reich der Flachbahn 1 dar, welcher später die erste Front-
wand 3 bilden wird. In diesem Zusammenhang wird für
eine bessere Darstellung auch auf die Fig. 3 verwiesen,
die die Folienbahn in einer vergrößerten Darstellungs-
weise zeigt.
[0036] Sodann können auch eine Perforation 8 in die
Flachbahn 1 eingebracht und ein Wiederverschluss 9 be-
festigt werden.
[0037] Die Ausbildung des Standbodens 6 ist in den
Figuren 4 bis 6 näher dargestellt. Die Fig. 4 zeigt den
von dem Folienschlauch abgetrennten Beutelkörper 2 in
einer Ansicht, bei der die vordere Frontwand 3 die Vor-
derseite des Beutelkörpers 2 darstellt. Über eine
Heißsiegelnaht 14a wurde der Beutelkörper 2 an einem
unteren Ende verschlossen und wobei die Frontwände
3, 4 entweder unmittelbar miteinander oder über Berei-
che der Seitenfalten 5a, 5b verbunden wurden. Darüber
hinaus sind auch Heißsiegelnähte 14b vorgesehen, die
die Seitenfalten 5a, 5b stabilisieren.
[0038] In der in der Fig. 4 dargestellten Ausführung
wurde der Standboden 6 noch nicht gebildet, sodass ent-
sprechend auch noch keine Bodenfalte 7 vorgesehen ist.
Allerdings ist bereits der untere Rand 15 des Beutelkör-
pers dargestellt, der durch Umfalten des unteren Berei-
ches des Beutelkörpers 2 gebildet wird. Dies bedeutet
gleichzeitig auch, dass Abschnitte des Klebebereiches
13 nach dem Umfalten aneinander anliegen.
[0039] In dem Klebebereich 13 ist ein Klebstoffstreifen
16 vorgesehen, der raupenförmig ausgebildet ist und der
die Bodenfalte 7 nach dem Umfalten dadurch fixiert, dass
die Abschnitte des Klebebereiches 13 aufeinander be-
festigt werden. Sodann folgt in der Fig. 5 das eigentliche
Umfalten zur Ausbildung der Bodenfalte 7.
[0040] Der fertige Verpackungsbeutel ist dann in der
Fig. 6 in einem flachgelegten Zustand dargestellt. Dem-
nach erstreckt sich der Klebebereich 13 bis an den un-
teren Rand 15 des Beutelkörpers 2. In dem gezeigten
Beispiel beträgt der Abstand zu der unteren Beutelkante
17 5 mm und zu den seitlichen Rändern 15 mm.

Patentansprüche

1. Verpackungsbeutel mit einem aus einer Flachbahn
(1) gebildeten Beutelkörper (2), der eine erste und
eine zweite Frontwand (3, 4) sowie in einem Boden-
abschnitt einen durch Umfalten der Frontwände und
Verkleben gebildeten Standboden (6) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Flachbahn (1) auf einer Außenseite des Beutel-
körpers (2) eine Lackbeschichtung aufweist, wobei
die erste Frontwand (3) in dem Bodenabschnitt des
Beutelkörpers (2) einen Klebebereich (13) aufweist,
der frei von der Lackbeschichtung ist.
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2. Verpackungsbeutel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zur Ausbildung des Standbo-
dens (6) die Frontwände (3, 4) derart umfaltet wer-
den, dass Abschnitte des Klebebereiches (13) der
ersten Frontwand (3) aufeinander liegen.

3. Verpackungsbeutel nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die aufeinanderliegenden
Abschnitte der ersten Frontwand (3) in einem unbe-
füllten, flachliegenden Zustand des Beutelkörpers
(2) ausgehend von einem unteren Rand (15) in ver-
tikaler Richtung bis zu einem Abstand zu einer un-
teren Beutelkante (17) erstrecken.

4. Verpackungsbeutel nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Abstand zwischen 3 und
10 mm beträgt.

5. Verpackungsbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass zur Verklebung
des Standbodens (6) ein sich in Querrichtung des
Beutelkörpers (2) erstreckender Klebstoffstreifen
(16) in dem Klebebereich (13) auf der ersten Front-
wand (3) angeordnet ist.

6. Verpackungsbeutel nach Anspruch 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass als Klebstoff eine Schmelz-
klebstoff vorgesehen ist.

7. Verpackungsbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis
6 dadurch gekennzeichnet, dass die Lackbe-
schichtung ein Mattlack ist, wobei die Flachbahn (1)
in den die Lackbeschichtung aufweisenden Berei-
chen einen Glanzgrad von weniger als 70 GU (Glan-
zeinheiten), bevorzugt weniger als 50 GU, aufweist,
gemessen nach DIN 67530 bei einem Lichteinfalls-
winkel von 60°.

8. Verpackungsbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Flachbahn
(1) mehrschichtig ausgebildet ist und eine an die
Lackbeschichtung angrenzende Schicht aus einem
Material ausgewählt aus der Gruppe Polyethylen
(PE), Polyethylenterephthalat (PET), Polypropylen
(PP), Polylactid (PLA) und Papier aufweist.

9. Verpackungsbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Beutelkör-
per (2) zwei zwischen den Frontwänden (3, 4) an-
geordnete Seitenfalten (5a, 5b) aufweist, wobei Ab-
schnitte der Seitenfalten (5a, 5b) im Bodenabschnitt
zur Bildung des Standbodens (6) umfaltet sind.

10. Verpackungsbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Klebebe-
reich (13) der ersten Frontwand (3) zu seitlichen
Rändern des Beutelkörpers (2) beabstandet ist.

11. Verpackungsbeutel nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Klebebe-
reich (13) mit einem Corona-Verfahren vorbehandelt
ist.

12. Verfahren zur Herstellung eines Verpackungsbeu-
tels nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei

- eine Flachbahn (1) in Maschinenrichtung (MD)
zugeführt wird, die zwei nebeneinander ange-
ordnete, die Frontwände bildenden Bereiche
(10, 11) aufweist und wobei die Flachbahn (1)
auf einer ersten Seite mit einer Beschichtung
versehen ist, wobei ein Klebebereich (13) des
die erste Frontwand bildenden Bereiches (10)
frei von einer Beschichtung ist,
- wobei aus der Flachbahn (1) durch Falten und
Heißsiegeln ein Folienschlauch derart gebildet
wird, dass die Frontwände (3, 4) zumindest ab-
schnittsweise aufeinander aufliegen,
- wobei einzelne Beutelkörper (2) aus dem Fo-
lienschlauch abgetrennt werden,
- wobei ein Standboden (6) durch Umfalten in
einem unteren Bereich des Beutelkörpers (2)
derart gebildet wird, dass Abschnitte des Klebe-
bereiches (13) der ersten Frontwand (3) aufein-
ander aufliegen.
- wobei die aufeinander liegenden Abschnitte
miteinander verklebt werden.

13. Verfahren nach Anspruch 12, wobei durch Umfalten
der Flachbahn (1) zwischen den Frontwänden (3, 4)
angeordnete Seitenfalten (5a, 5b) gebildet werden.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, wobei vor der
Bildung des Standbodens (6) ein Klebstoff, bevor-
zugt ein Schmelzklebstoff, auf der ersten Frontwand
(3) in dem Klebebereich (13) aufgetragen wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, wobei der Klebstoff
streifenfömig angeordnet wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 15, wo-
bei der Klebebereich (13) nach dem Abtrennen des
Beutelkörpers (2) zu einer unteren Beutelkante (17)
beabstandet ist.
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